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Projekt: „Umbau und Sanierung Mehrzweckgebäude Kleblach Lind“ 
Standort: Gemeinde Kleblach Lind
1. Preis Wettbewerb:  Arge Arch. Stefan Thalmann (okai) mit Arch. Paul Mandler

Situation und Aufgabenstellung: 
Der Ortskern Lind der Gemeinde Kleblach-Lind besticht durch seine homogene Be-
bauung und seine hochwertigen Außen- und Zwischenräume. Die um den Ortskern 
vorhandenen landwirtschaftlich, gewerblich und für Wohnzwecke genutzten Objekte 
weisen noch eine selten vorgefundene Einheit betreffend Materialität, Dachformen 
und Bauweise auf.
Die Gemeinde Kleblach-Lind hat nach Ankauf des sog. „Wallnerhauses“ mit der Ge-
neralsanierung und dem Umbau des Gebäudes als Gemeindeamt in den 1990er   
Jahren ein baukulturelles Zeichen gesetzt und mit großer Behutsamkeit ein altes, 
denkmalgeschütztes Objekt im Ortszentrum revitalisiert. Ein weiteres Gebäude der 
Gemeinde, das sogenannte Mehrzweckgebäude aus den 1980er Jahren soll nun-
mehr generalsaniert, barrierefrei erschlossen und geringfügig umgebaut bzw. adaptiert 
werden. Das zu beplanende Gebäude wirkt für den Ort etwas unproportioniert und 
ist in seiner Formensprache typisch für den Errichtungszeitraum, auch teilweise ohne 
Bezug zur Formensprache der umliegenden Gebäude. Es wird auf Erdgeschoßniveau 
nordwestseitig, das Obergeschoß hangseitig bzw. von der Südostseite her aufge-
schlossen.
Das Mehrzweckgebäude ist durch eine gut proportionierte und sympathische Orts-
platzarena außenräumlich mit dem Gemeindeamt verbunden, ein mit Steinmauer-
werk gefasster zweiter Außenbereich bildet das Verbindungsglied zwischen den 
beiden Gebäuden an der Ortsdurchfahrt. Hier steht ein historischer Brunnen, ergänzt von Baumbestand.
An der Zugangsseite zum Mehrzwecksaal weitet sie sich die Zugangsstraße auf. Hier, zu einem alten landwirtschaftlichen Gebäude hin, in welchem 
ein Nahversorger untergebracht ist, wird die Straße auf zwei Ebenen geführt, welche durch eine Betonmauer voneinander getrennt sind. Das 
Mehrzweckhaus, insbesondere der Mehrzwecksaal, ist über zahlreiche vorhandene Außentreppen nicht barrierefrei erschlossen. Die Treppen 
stellen im Winter – insbesondere bei Eisbildung – eine Gefahr für die Benutzer dar. Die Oberflächen und Materialien der Innenräume wirken ab-
genutzt und in die Jahre gekommen, aus funktionaler Sicht ist hauptsächlich die Zugangssituation zum Saal mit Garderobe, Küche etc. derzeit 
unbefriedigend. Die Haustechnik ist zu adaptieren bzw. zu erneuern.

Projektbeschreibung: 
„Gebäude, Plätze und Straße wachsen über die Materialität und Gestalt zusammen.“ Das bestehende Kulturhaus wird von Zubauten und der in-
homogenen Materialisierung befreit und zu einem klaren und unaufgeregten Baukörper transformiert. Die Architektursprache strebt einen Dialog 
mit dem Ort an. Durch präzise Ausformulierung und Trennung der Materialien wird der Entwurf an den gebauten Kontext herangeführt. Die ge-
wählte Materialität erwächst aus der ortstypischen Bauweise – Putz, Holz und Granitsteinpflaster prägen den Entwurf.
Der östliche Balkonanbau des Saales wird zur Gänze abgebrochen. Dadurch kann der bestehende Dorfplatz mit dem neuen, oberen Platz über eine 
breite, flache Außentreppe entlang der Dorfarena verbunden werden. Der dadurch generierte Freiraum bildet eine attraktive und übersichtliche 
Achse vom Geschäft über das Mehrzweckhaus bis hin zum Wallnerhaus und den jeweilig vorgelagerten Plätzen. Zusätzlich wird durch diese Inter-
vention die Sichtbeziehung vom Saal zum Wallnerhaus und dem Dorfplatz freigestellt. 
Die Stützmauer vor dem Geschäft wird abgebrochen und das Platzniveau zwischen den Gebäuden neu formuliert. Der neue Platz wird großteils 
gepflastert und möbliert. Der Platz wird zur Begegnungszone – zum Treffpunkt im Ort.
Die Benutzer des Drauradweges werden zum oberen Platz gelenkt, wo gegenüber des ADEG-Marktes die notwendige Infrastruktur angeboten 
wird. Infopoint, E-Ladestation, WC und Verweilmöglichkeiten sind Teil der Begegnungszone, die so den „Durchreisenden“ eine neue Anlaufstelle 
bietet.

Baukultur stärkt und belebt den Ortskern 

Kontakt: DI Elias Molitschnig fachliche Raumordnung und kommunales Bauen Abt. 3 AKL



  

II

Pluviale Hochwässer in Kärnten

Die neue Hinweiskarte bietet nun auch 
die Möglichkeit, Aussagen über Wasser-
tiefe, Fließgeschwindigkeit und Menge 

des Oberflächenabflusses zu treffen. Eine Karte 
mit Gefährdungskategorien soll die Beurteilung 
erleichtern, ob und welche Maßnahmen in Be-
zug auf Flächenwidmungs- und Bauverfahren 
notwendig sind.
Unter Oberflächenabfluss wird die Über-
schwemmung von Land direkt aus Nieder-
schlagswasser, das auf dieses fällt oder darüber 
abfließt, bevor es in ein natürliches oder künst-
liches Gerinne oder Entwässerungssystem ge-
langt, verstanden. Er inkludiert den Starkregen, 
der direkt auf ein Grundstück fällt, Hangwasser 
aus dem Einzugsgebiet und den direkten Ab-
fluss aus der Schneeschmelze.
Pluviale Hochwässer entstehen sehr rasch, sind 
lokal begrenzt und sehr schwer vorhersagbar. 
Umso wichtiger ist es daher, präventive Maß-
nahmen zu setzen und der Gefährdung schon 
entgegenzuwirken, bevor ein Schaden auftritt. 
Angewendet werden können dafür Maßnah-
men in der Raumordnung, Wasserwirtschaft, 
Siedlungswasserbau als auch im Bauverfahren 
selbst. Ein wichtiges Instrument dafür stellen 
sogenannte Gefahrenhinweiskarten dar, die auf 
mögliche Gefährdungsbereiche hinweisen. 
Die neue Karte zeigt, wo eine mögliche Gefähr-
dung durch Oberflächenabfluss aufgrund der 
gegebenen Geländeverhältnisse besteht. Sie 
stellt damit eine wichtige Ergänzung zu den 
bestehenden Gefahrenzonenplänen dar und 
dient der Sensibilisierung und Prävention. Sie 
beruht auf einer wissenschaftlich fundierten 
zweidimensionalen hydrodynamischen Model-
lierung ohne Plausibilisierung im Gelände.

Die Erstellung der Hinweiskarten  
und Ergebnisse

Die Hinweiskarten Oberflächenabfluss stellen 
die maximalen Abflussverhältnisse für einen 
angenommenen Regen mit 60 mm Nieder-
schlag innerhalb von 30 Minuten dar. Dieser 
wurde als Durchschnittswert über ganz Kärnten 
angenommen und entspricht in etwa einem 
100-jährlichen Niederschlag.
Als Kartengrundlage wurden die Laserscan-
daten der Jahre 2006 bis 2015 verwendet. Die 
Topographie beruht auf einem zwei mal zwei 
Meter Raster, aus dem Gebäude automatisiert 
entfernt wurden, da allfällige Gebäudeöffnun-
gen oder die Dichtheit der Gebäude nicht mo-
delliert werden können und so eine falsche 
Genauigkeit vorgetäuscht werden würde. Auch 
Brücken, Durchlässe und Kanäle wurden nicht 
berücksichtigt, da sie bei Extremniederschlag 
im Regelfall überlastet sind.
Als Ergebnisse werden die Maximalwerte für 
Wassertiefe, Geschwindigkeit, spezifischer Ab-
fluss sowie eine Karte mit drei Gefährdungska-
tegorien dargestellt. 

Gefährdungskategorien und ihre  
Bedeutung für die Bebaubarkeit

Die Einstufung der Gefährdungskategorien wur-
de im Sinne der Zonierung der Gefahrenzonen-
planung für Bäche und Flüsse vorgenommen, 
da es sich dabei um eine gut untersuchte und 
anerkannte Methode handelt. Die Kategorisie-
rung der Gefährdung erfolgt dabei über die Was-
sertiefe und die Fließgeschwindigkeit.
In den Hinweiskarten zum Oberflächenabfluss 
werden die Gefährdungen „mäßig“, „hoch“ und 
„sehr hoch“ dargestellt. 

Auch die Schutzwasserwirtschaft des Landes Kärnten ist in den letzten Jahren 
immer öfter mit der Gefährdung durch Oberflächenabfluss konfrontiert. 
Durch die intensiver werdenden Starkniederschläge, unter anderem verstärkt 
durch den Klimawandel und der zunehmenden Bodenversiegelung, kommt es 
vermehrt zu Überflutungen fernab der Gewässer. Daher wurde im Dezember 
2021 die Hinweiskarte Oberflächenabfluss im IntraMAP und KAGIS Maps 
veröffentlicht und die bis dahin bestehende Hangwasserhinweiskarte abgelöst. 
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Pluviale Hochwässer in Kärnten
Überflutungstiefen und hohe Geschwindigkei-
ten zu erwarten. Diese Kategorie entspricht der 
Roten Zone. Eine Bebaubarkeit ist nicht gege-
ben.
Vollständigkeitshalber sei erwähnt, dass bei je-
der Bauführung gemäß der Kärntner Bautech-
nikverordnung (K-BTV) die OIB Richtlinie 3 zu 
berücksichtigen ist und unabhängig von der 
jeweiligen Gefährdungskategorie Maßnahmen 
zum Schutz vor Hochwasser zu treffen sind.
Die Hinweiskarten „Oberflächenabfluss“ stellen 
ein weiteres wichtiges Instrument im Sinne der 
Vorsorge und dem Schutz im Hochwasserrisi-
komanagement dar. Durch die Berücksichti-
gung des Oberflächenabflusses im Raumord-
nungs- und Bauverfahren kann zu einer 
sinnvollen und nachhaltigen Siedlungsentwick-
lung beigetragen werden. Da es sich bei den 
Darstellungen in den Hinweiskarten um eine 
generelle Betrachtung handelt, sind die Ergeb-
nisse gegebenenfalls zu plausibilisieren und für 
eine Maßnahmenplanung Detailuntersuchun-
gen anzustellen. 
Zu finden sind die Hinweiskarten „Oberflächen-
abfluss“ im IntraMAP sowie im KAGIS Maps 
unter dem Themenblock „Wasser“.

Die Gefährdungskategorie „mäßig“ zeigt den 
Oberflächenabfluss von drei bis 15 cm Wasser-
tiefe und max. zwei Meter/Sekunde Fließge-
schwindigkeit auf. Für eine allfällige Bebauung 
bedeutet dies, dass eine Beeinträchtigung durch 
Oberflächenabfluss gegeben ist. Eine Bebau-
ungsmöglichkeit ist hier grundsätzlich gegeben.
Innerhalb der Gefährdung „hoch“ ist aufgrund 
der vorherrschenden Prozesse bei Starkrege-
nereignissen mit Schäden an den Objekten zu 
rechnen bzw. sind erhebliche Überflutungstie-
fen zu erwarten. Eine Bebaubarkeit ist hier 
grundsätzlich nicht gegeben. Aufgrund der Tat-
sache, dass die Gefährdungsprozesse eine ge-
wisse Bandbreite aufweisen können, ist es bei 
beherrschbaren Abflussprozessen in Ausnah-
mefällen möglich, eine Bebaubarkeit mit ver-
hältnismäßigen und wirtschaftlich vertretbaren 
Maßnahmen zu erreichen. Dabei ist der/die 
Planer*in für die ordnungsgemäße Planung und 
der Widmungs- und Bauwerber für die ord-
nungsgemäße Umsetzung und Instandhaltung 
der Maßnahmen verantwortlich.
Bei der Gefährdungskategorie „sehr hoch“ ist 
bei Starkregen mit erheblichen Schäden an 
Objekten zu rechnen bzw. sind sehr große 

DI Gerhild Jury, 
Abteilung 12 
Wasserwirtschaft, 
Sachbearbeiterin 
in der Unterabtei-
lung Schutzwas-
serwirtschaft
Foto: Privat

Pluviales Ereig-
nis in St. Stefan 
im Lavantal im 
Juli 2017. links: 
Ausschnitt der 
Hinweiskarte mit 
Gefährdungska-
tegorien; Mitte, 
rechts: Fotos des  
Ereignisses
Foto: Abteilung 12
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Neue Lehrlingsaus-
bildung attraktiviert 
den Gemeindedienst

Die Lehrstellen der Gemeinden wurden 
gemeinsam mit den Lehrstellen des 
Landes Kärnten veröffentlicht und auch 

über die Social-Media-Kanäle verbreitet. Inner-
halb der Bewerbungsfrist konnten wir über 300 
Bewerbungen für rund 50 Lehrstellen verzeich-

nen, was von großem Interesse für die Lehrstel-
len in der öffentlichen Verwaltung zeugt.

Auch wenn es im laufenden ersten Lehrjahr auf-
grund der Pandemie keine einfache Aufgabe 
war, ein umfassendes Programm für die Lehr-
linge auf die Beine zu stellen, konnten dennoch 
wichtige Grundlagen für die Gemeindearbeit 
vermittelt werden. Um ein Verständnis für Ver-
waltung und Politik zu bekommen, wurden von 
den Lehrlingen die Aufgaben einer Gemeinde 
ausgearbeitet und spielerisch eine Gemeinde-
rats- und Bürgermeisterwahl als auch eine Ge-
meinderatssitzung abgehalten. Ergänzend dazu 
folgten die wesentlichen Regeln im Parteienver-
kehr sowie ein beeindruckendes Kommunikati-
onstraining.

Im Zuge einer Feedback-Umfrage mit den Lehr-
lingen konnte auch festgestellt werden, dass die 
Auswahl der Vortragenden die richtige war und 
diese einen guten Draht zu den Lehrlingen auf-
bauen konnten. Dennoch wird mit großem Eifer 
daran gearbeitet, das Angebot noch auszuwei-
ten und zu verbessern. So wird in den nächsten 
Wochen die Planung für das zweite und dritte 
Lehrjahr vorangetrieben und gemeinsam mit der 
younion_Die Daseinsgewerkschaft die Imple-
mentierung des Einführungslehrganges erarbei-
tet.

Sämtliche Informationen für Lehrlinge und Lehr-
stellensuchende sind seit Anfang Februar auf 
unserer Website www.gemeindeplus.at zu fin-
den.

Vom 7. bis 13. Februar nahm das GSZ zum ers-
ten Mal bei der „Virtuellen Lehrlingsmesse für 
Kärnten“ teil. Bereits am ersten Tag konnten 
über 130 Besucher*innen verzeichnet werden 
und wurden auch kurze Chats mit interessierten 
potenziellen Lehrlingen geführt.

Auf dem virtuellen Messestand der Lehrlings-
messe 2022 (lehre4you.at) konnten sich die 
Lehrlinge Infobroschüren downloaden, ein Video 
von ausgelernten Lehrlingen ansehen oder ei-
nen Live-Chat mit uns beginnen, um Fragen zu 
stellen. Das Video und die Infomaterialien sind 
auch abrufbar.

Das GSZ freut sich immer über Feedback, neue 
Ideen oder Anregungen, um das Programm für 
die Lehrlinge zu optimieren.

Kontakt:
Magdalena Hinterreither
lehre@ktn.gde.at

Nachdem im Jahr 2021 bereits 18 Lehrlinge in der 
zentralen Lehrlingsausbildung des Gemeinde-
Servicezentrums begrüßt werden durften, haben 
sich bisher weitere 27 Gemeinden gemeldet, 
welche am Ausbildungsprogramm für Lehrlinge 
teilnehmen werden und derzeit auf der Suche 
nach der/dem geeigneten Kandidat*in sind.

Seminar und 
Outdoor-Tag 2021
Fotos: Privat
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Mitteilungen für die Kärntner Gemeinden

Aktuelles aus dem 
Gemeindedienstrecht

Mit 1. Jänner 2022 konnte für die  
Bediensteten im Gemeindedienst, wel-
che unter das Kärntner Gemeindemit-

arbeiterinnengesetz (K-GMG) fallen, eine anspre-
chendere Entlohnung erreicht werden. In die 
attraktivere und um drei betragswirksame Zeit-
vorrückungen erweiterte Gehaltstabelle, welche 
auf der Homepage des Gemeinde-Servicezent-
rums abrufbar ist, wurde die bisherige Leistungs-
prämie eingerechnet. Zusätzlich gibt es eine  
generelle Indexanpassung und eine Anhebung 
der Gehaltsansätze zwischen 1,5 und 4,5 Pro-
zent, wodurch es zu Erhöhungen zwischen 10,4 
und 14 Prozent kommt.

Für Führungskräfte soll eine neue Zuordnungs-
systematik gelten, die dafür notwendige Verord-
nung wird in den nächsten Wochen in Begut-
achtung gehen. Bei Überstellungen bzw. 
Beförderungen kommt es zu keinem Verlust von 
Vordienstzeiten mehr, da diese nun linear erfol-
gen. Für Standesbeamte wird neben einer Auf-
wandsentschädigung die pauschale Überstun-
denabgeltung für Trauungen außerhalb der 
Dienstzeit aus dem alten Dienstrecht (Beamte 
und Vertragsbedienstete) übernommen. Die 
Lehrlingsentschädigung und Mindestentlohnung 

für Ferialarbeiter*innen wurden deutlich angeho-
ben. Zudem können Lehrlinge künftig nach er-
folgreich absolvierter Lehrabschlussprüfung für 
zwei Jahre, unabhängig vom Stellenplan, weiter 
beschäftigt werden.

Neben den Änderungen im K-GMG wurden un-
ter anderem folgende Neuerungen in alle Dienst-
rechtsgesetze übernommen:

 Kostenersatz für die erforderlichen digitalen 
Arbeitsmittel für die regelmäßige Verrichtung 
von Telearbeit.

 Die Möglichkeit einer Sabbatical-Vereinba-
rung, bei der die Bediensteten sich auf Antrag 
für einen Zeitraum von mind. sechs und max. 
zwölf Monaten gegen anteilige Bezugskür-
zung für eine festgelegte Rahmenzeit vom 
Dienst freistellen lassen können.

 Die Kinderzulage wurde vereinheitlicht.

Für dieses Jahr ist noch eine größere Reform im 
Bereich der Grundausbildung und Dienstprüfung 
geplant. Das Gemeinde-Servicezentrum wird in 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern Webi-
nare anbieten, um alle Mitarbeiter*innen laufend 
über wesentliche Neuerungen zu informieren.

Rundschreiben des  
GSZ zur Dienstrechtsnovelle >

Mag. (FH) Michael 
Sternig, MA
Geschäftsführung
Foto: Privat
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Aus dem Landesgesetz-
blatt für Kärnten
vom 17. November 2021 bis 28. Dezember 2021

Kärntner Dienstrechtsgesetz 1994, 
Kärntner Landesvertragsbedienste-
tengesetz 1994, Kärntner Gemein-
debedienstetengesetz, Kärntner Ge-
meindevertragsbedienstetengesetz, 
Kärntner Stadtbeamtengesetz 1993, 
Kärntner Pensionsgesetz 2010 und 
Kärntner Landes-Personalvertre-
tungsgesetz; jeweils Änderung,  
LGBl. Nr. 81/2021.  

Mit diesen Gesetzesänderungen wird ei-
ne Besoldungsreform für Landesbediens-
tete umgesetzt, die folgende Merkmale 
aufweist:
•	 funktionsorientierte	Entlohnung
 Die Höhe des Monatsentgelts hängt 

von den Anforderungen des jeweili-
gen	Arbeitsplatzes	ab.	Die	Entlohnung	
orientiert sich primär an der ausge-
übten Tätigkeit, die Ausbildung ist nur 
mehr eine von mehreren maßgebli-
chen Faktoren.

•	 Modellstellensystem
 Das Monatsentgelt bestimmt sich 

nicht mehr nach den Zuordnungen 
zu	 einer	 Entlohnungsgruppe,	 son-
dern nach der Modellstelle. Modell-
stellen sind abstrakte Funktionen, 
die losgelöst von den Aufgaben eines 
konkreten Arbeitsplatzes auf die we-
sentlichen Grundanforderungen von 
Stellen reduziert und bewertet wer-
den. Gleichartige Modellstellen wer-
den zu einer Modellfunktion zusam-
mengefasst, wobei die Modellstellen 
innerhalb der Modellfunktion wegen 
ihrer unterschiedlichen Stellenanfor-
derungen unterschiedliche Werte auf-
weisen. Die einzelnen Modellfunktio-
nen	des	Einreihungsplanes	sind	in	der	
Anlage 16 beschrieben. Die Zuord-
nung der Bediensteten zu einer Mo-
dellstelle erfolgt im Dienstvertrag. 

Dabei wird das Anforderungsprofil der 
konkreten Stelle mit dem der Modell-
stelle verglichen und der Modellstelle 
mit der größten Übereinstimmung zu-
geordnet.

	 Im	 Einreihungsplan	 (Anlage	 16)	 wer-
den alle Berufsfamilien und Modell-
funktionen, mit Ausnahme jener in 
den Kärntner Landeskrankenanstal-
ten,	 abgebildet.	 Das	 neue	 Entloh-
nungssystem	gilt	nicht	 für	die	 in	den	
Kärntner Landeskrankenanstalten tä-
tigen	Bediensteten,	die	in	das	Entloh-
nungsschema	k	(§	34)	eingereiht	sind.	
Im	Einreihungsplan	sind	auch	die	Ent-
lohnungsklassen ersichtlich, die den 
einzelnen Modellfunktionen zuge-
ordnet	sind.	Die	26	Entlohnungsklas-
sen	 legen	 die	 konkrete	 Entlohnungs-
höhe	 fest	 (Anlage	 17).	 In	 der	von	 der	
Landesregierung zu erlassenden Mo-
dellstellen-Verordnung werden die 
Modellstellen innerhalb der Modell-
funktionen	 festgelegt	 und	 einer	 Ent-
lohnungsklasse zugeordnet. Für die 
Zuordnung sind die Funktionsbe-
schreibungen der jeweiligen Modell-
funktionen nach der Anlage 16 maß-
geblich.

 Die für den Zugang zu einer Modell-
stelle erforderliche Ausbildung ist in 
der Anlage 16 normiert. 

•	 Einkommenskurve
	 Einen	 weiteren	 Eckpunkt	 bildet	 ei-

ne Gehaltskurve, die einen rasche-
ren Anstieg zu Beginn und in wei-
terer Folge einen flacheren Verlauf 
aufweist. Dies führt zu einer gleich-
mäßigeren Verteilung der Lebens-
verdienstsumme. Mit der Umvertei-
lung der Lebensverdienstsumme und 
der Berücksichtigung der Bedürfnis-
se am Karrierebeginn soll die Attrak-
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Mitteilungen für die Kärntner Gemeinden

tivität des Landesdienstes für junge 
Mitarbeiter erhöht werden. Das Min-
destentgelt	soll	2100	Euro	brutto	be-
tragen.

•	 Beseitigung	von	Zulagen	und	Neben-
gebühren

 Soweit wie möglich sollen spezifische 
Anforderungen an einen Arbeitsplatz 
durch das Monatsentgelt abgegolten 
werden. So entfallen beispielsweise 
die Verwaltungsdienstzulage, die Per-
sonalzulage, die Mehrleistungszulage, 
die	Erschwerniszulage	und	die	Gefah-
renzulage. Zeitbezogene Nebenge-
bühren, wie Überstundenvergütung 
und Sonn- und Feiertagsvergütung, 
bleiben erhalten. 

•	 Optionsrecht
	 Das	 neue	 Entlohnungssystem	 gilt	

für alle Bediensteten, die ab 1. Jänner 
2022 neu in den Landesdienst eintre-
ten. Landesvertragsbedienstete, die 
zu diesem Zeitpunkt bereits in einem 
Dienstverhältnis zum Land stehen, er-
halten das zeitlich unbefristete Recht, 
in	 dieses	 Entlohnungssystem	 zu	
wechseln. Das für die bereits derzeit in 
einem Dienstverhältnis zum Land ste-
henden Vertragsbediensteten gelten-
de	Entlohnungsrecht	bleibt	weiterhin	
bestehen und wird laufend weiterent-
wickelt. 

Verordnung des Landeshauptmannes 
vom 18. November 2021 über zusätzli-
che Maßnahmen zur Verhinderung der 
Verbreitung von COVID-19 (2. Kärnt-
ner COVID-19-Zusatzmaßnahmenver-
ordnung 2021), LGBl. Nr. 82/2021

Verordnung des Landeshauptmannes 
vom 22. November 2021, Zl. 06-ET4-
39/8-2021, mit der in Kärnten zusätz-
liche Maßnahmen zur Verhinderung 
der Verbreitung von COVID-19 in Kin-
derbildungs- und -betreuungseinrich-
tungen, Kindertagesstätten und bei 
Tagesmüttern und Tagesvätern ver-
fügt werden, LGBl. Nr. 83/2021

Verordnung des Landeshauptmannes 
vom 23. November 2021, mit der die 
2. Kärntner COVID-19-Zusatzmaß-
nahmenverordnung 2021 aufgehoben 
wird. LGBl. Nr. 84/2021

Verordnung der Kärntner Landes-
regierung vom 23. November 2021, 
Zl. 07-WT-TS-261/5-2021, mit der 
Richtlinien über die Aufteilung der 

dem Land zukommenden Mittel aus 
Tourismusabgabe und Nächtigungstaxe 
erlassen werden, LGBl. Nr. 85/2021

Verordnung der Kärntner Landesre-
gierung vom 23. November 2021,  
Zl. 10-AR-1/79-2021, mit der die 
Kärntner Pflanzenschutzgeräteüber-
prüfungsverordnung – K-PGÜV geän-
dert wird, LGBl. Nr. 86/2021

Verordnung des Landeshauptman-
nes vom 25. November 2021, Zl. 06-
ET4-39/9-2021, mit der die Verord-
nung des Landeshauptmannes vom 
22. November 2021, Zl. 06-ET4-39/8-
2021, mit der in Kärnten zusätzli-
che Maßnahmen zur Verhinderung 
der Verbreitung von COVID-19 in Kin-
derbildungs- und -betreuungseinrich-
tungen, Kindertagesstätten und bei 
Tagesmüttern und Tagesvätern ver-
fügt werden, geändert wird, LGBl. Nr. 
87/2021

Verordnung des Landeshauptman-
nes vom 30. November 2021, Zl. 06-
ET4-39/10-2021, mit der die Verord-
nung des Landeshauptmannes vom 
22. November 2021, Zl. 06-ET4-39/8-
2021, mit der in Kärnten zusätzli-
che Maßnahmen zur Verhinderung 
der Verbreitung von COVID-19 in Kin-
derbildungs- und -betreuungseinrich-
tungen, Kindertagesstätten und bei 
Tagesmüttern und Tagesvätern ver-
fügt werden, geändert wird, LGBl. Nr. 
88/2021

Verordnung der Kärntner Landesre-
gierung vom 7. Dezember 2021, Zl. 
04-JJF-36/46-2021, mit der das Pfle-
gekindergeld und die Ausstattungs-
pauschale für Pflegekinder sowie die 
Unterstützungsleistungen für Kri-
senpflegepersonen festgesetzt wer-
den (Kärntner Pflegekindergeld- und 
Unterstützungsleistungsverordnung 
2022 – K-PKGÜLV 2022), LGBl. Nr. 
89/2021

Kundmachung der Kärntner Landesre-
gierung vom 7. Dezember 2021,  
Zl. 05-K-GES-19/1-2021, über die Hö-
he des Aufenthaltskostenbeitrages 
für das Jahr 2022, LGBl. Nr. 90/2021

Verordnung der Kärntner Landesre-
gierung vom 7. Dezember 2021, Zl. 

10-AR-1/126-2021, mit der die Kärnt-
ner Fleischuntersuchungsgebühren-
verordnung – K-FUG-VO geändert 
wird, LGBl. Nr. 91/2021

Verordnung der Kärntner Landesre-
gierung vom 7. Dezember 2021,  
Zl. 07-WT-TS-259/4-2021, über die 
Errichtung von Tourismusverbänden, 
LGBl. Nr. 92/2021

Verordnung des Landeshauptman-
nes vom 11. Dezember 2021, Zl. 05-G-
COVID-18/19-2021, über zusätzli-
che Maßnahmen zur Verhinderung der 
Verbreitung von COVID-19 (3. Kärnt-
ner COVID-19-Zusatzmaßnahmenver-
ordnung 2021), LGBl. Nr. 93/2021 

Verordnung des Landeshauptmannes 
von Kärnten vom 10. Dezember 2021, 
Zl. 07-AL-GVG-407/1-2021, betref-
fend Öffnungszeiten am Adventsonn-
tag, LGBl. Nr. 94/2021 

Verordnung des Landeshauptmannes 
vom 13. Dezember 2021, Zl. 06-ET4-
39/11-2021, mit der in Kärnten zu-
sätzliche Maßnahmen zur Verhinde-
rung der Verbreitung von COVID-19 in 
Kinderbildungs- und -betreuungsein-
richtungen, Kindertagesstätten und 
bei Tagesmüttern und Tagesvätern 
verfügt werden, LGBl. Nr. 95/2021 

Gesetz vom 25. November 2021, mit 
dem die Kärntner Landesverfassung, 
Art. III des Gesetzes, mit dem das 
Kärntner Gesundheitsfondsgesetz 
und das 2. Kärntner COVID-19-Ge-
setz geändert werden, Art. XXVII des 
Kärntner COVID-19-Gesetzes und 
Art.  V des 2. Kärntner COVID-19-Ge-
setzes geändert werden (4. Kärntner 
COVID-19-Gesetz), LGBl. Nr. 96/2021 

Gesetz vom 25. November 2021, mit 
dem die Kärntner Landesverfassung, 
das Gesetz über die Geschäftsord-
nung des Kärntner Landtages, das 
Kärntner Landesrechnungshofge-
setz 1996 und das Kärntner Bezüge-
gesetz 1997 geändert werden, LGBl. 
Nr. 97/2021

Gesetz vom 25. November 2021, mit 
dem das Kärntner Elektrizitätswirt-
schafts- und -organisationsgesetz 
2011 geändert wird, LGBl. Nr. 98/2021 



  

VIII

Ziel dieses Gesetzes sind die Ausführungen 
jener	Grundsatzbestimmungen	des	Elekt-
rizitätswirtschafts- und -organisationsge-
setzes	 2010,	 die	 mit	 der	 ElWOG-Novelle	
BGBl. I Nr. 17/2021 kundgemacht wurden.
Das Gesetz enthält auch Umsetzungs-
maßnahmen	für	die	neue	Elektrizitätsbin-
nenmarkt-Richtlinie	(EU)	2019/944	sowie	
die	neue	Erneuerbare	Energien	Richtlinie	
(EU)	2018/2001,	soweit	diese	das	Verfah-
ren	 zur	 Genehmigung	 von	 Erzeugungs-
anlagen	betreffen	und	 im	Erneuerbaren-
Ausbau-Paket	 (nunmehr	 kundgemacht	
unter	BGBl.	 I	Nr.	150/2021)	nicht	berück-
sichtigt waren. 

Gesetz vom 25. November 2021, mit 
dem das Kärntner Wohnbauförde-
rungsgesetz 2017 geändert wird,  
LGBl. Nr. 99/2021 

Mit dem vorliegenden Gesetz wird die 
Wohnbeihilfe in Kärnten erhöht. Die an-
rechenbaren Betriebskosten werden von 
fünfzig auf hundert Prozent, die Grenze, 
bis zu der eine Wohnungsaufwandsbe-
lastung nicht zumutbar ist, um fünf Pro-
zent erhöht. Auch werden die Beträge der 
höchstzulässigen Jahreseinkommens-
grenzen angepasst sowie bei der Berech-
nung des Familieneinkommens Präzisie-
rungen vorgenommen.
Im	Fall	des	Erwerbs	von	Eigentum	ist	fort-
an	ferner	eine	„Einschleifregelung“	vorge-
sehen, um bei geringfügiger Überschrei-
tung	der	zulässigen	Einkommensgrenzen	
eine Förderung trotzdem zu ermöglichen, 
wenn auch in reduzierter Form.
Schließlich gibt es zur effizienteren und 
zielgerichteteren Förderungsverwaltung 
künftig auch die Möglichkeit, Dritte mit 
der Förderungsabwicklung zu betrauen.

Verordnung des Landeshauptman-
nes vom 16. Dezember 2021, Zl. 05-G-
COVID-18/21-2021, über zusätzli-
che Maßnahmen zur Verhinderung der 
Verbreitung von COVID-19 (4. Kärnt-
ner COVID-19-Zusatzmaßnahmenver-
ordnung 2021), LGBl. Nr. 100/2021

Verordnung der Kärntner Landesre-
gierung vom 20. Dezember 2021,  
Zl. 05-G-ALL-12/6-2021, hinsichtlich 
der Veränderung einer Krankenanstalt 
aufgrund eines öffentlichen Notstan-
des, LGBl. Nr. 101/2021

Gesetz vom 16. Dezember 2021, mit 
dem Art. XXVII des Kärntner COVID-
19-Gesetzes geändert wird , LGBl.  
Nr. 102/2021

Verordnung der Landesregierung 
vom 21. Dezember 2021, Zl. 05-P-
ALL-70/6-2021, mit der die Kärntner 
Heimverordnung – K-HeimVO geän-
dert wird, LGBl. Nr. 103/2021 

Verordnung der Landesregierung vom 
21. Dezember 2021, Zl. 04-FF-12/14-
2021, mit der die Beträge des gewich-
teten Pro-Kopf-Einkommens und des 
Familienzuschusses festgesetzt wer-
den (Kärntner Familienzuschussver-
ordnung 2022), LGBl. Nr. 104/2021

Verordnung der Landesregierung 
vom 21. Dezember 2021, Zl. 04-ALL-
1144/05-2021, mit der die Wohnbei-
hilfenverordnung 2018 geändert wird, 
LGBl. Nr. 105/2021

Verordnung der Landesregierung 
vom 21. Dezember 2021, Zl. 08-ENR-
1450/3-2021, mit der der Zuschlag 
nach dem Kärntner Biomasseförde-
rungsgesetz – K-BFG festgesetzt wird 
(Kärntner Biomasse Zuschlagsverord-
nung – K-BZVO), LGBl. Nr. 106/2021

Verordnung der Kärntner Landesre-
gierung vom 21. Dezember 2021, Zl. 
03-ALL-12/5-2021, mit der die Gren-
ze zwischen der Marktgemeinde  
Velden am Wörther See und der  
Gemeinde Wernberg, beide politischer 
Bezirk Villach-Land, geändert wird, 
LGBl. Nr. 107/2021

Verordnung der Kärntner Landesre-
gierung vom 21. Dezember 2021, Zl. 
05-P-HRD-2/41-2021, mit welcher 
die Höhe des Rettungsbeitrages nach 
dem Kärntner Rettungsdienst- 
Förderungsgesetz festgesetzt wird 
(Kärntner Rettungsbeitrags- 
Verordnung 2021 – K-RBV 2021),  LG-
Bl. Nr. 108/2021

Verordnung der Landesregierung 
vom 21. Dezember 2021, Zl. 05-K-
GES-5/3-2021, mit der die LKF-, Pfle-
ge- und Anstaltsgebühren sowie die 
Ambulanzbeiträge an den öffentli-
chen Krankenanstalten Kärntens fest-
gesetzt werden, LGBl. Nr. 109/2021 

Verordnung der Landesregierung vom 
21. Dezember 2021, Zl. 05- 
K-GES-3/1-2021, mit der die Verord-
nung der Kärntner Landesregierung, 

mit der Behandlungsgebühren an den 
öffentlichen Krankenanstalten Kärn-
tens und Arztgebühren an den Kärnt-
ner Landeskrankenanstalten festge-
setzt werden, geändert wird, LGBl.  
Nr. 110/2021 

Gesetz vom 4. Oktober 2021, mit dem 
das Kärntner Landes- und Gemeindever-
waltungsabgabengesetz geändert wird,  
LGBl. Nr. 111/2021  

Auf Anregung der Landesamtsdirektoren-
konferenz	wurde	 der	 Erwerb	 der	 Staats-
bürgerschaft	durch	Anzeige	gemäß	§	58c	
StbG	von	der	Entrichtung	der	Landesver-
waltungsabgabe befreit. Die Befreiungs-
bestimmung gilt für Bescheide über den 
Erwerb	 solcher	 Staatsbürgerschaften.	
Weil	 das	 StbG	 auch	 für	 den	 Erwerb	 von	
Staatsbürgerschaften	 gemäß	 §	 57	 und	
§		59	StbG	eine	Befreiung	von	den	Gebüh-
ren des Bundes vorsieht, umfasst im Sin-
ne einer Gleichstellung die Ausnahme von 
der	 Entrichtung	von	 Landesverwaltungs-
abgaben auch diese Tatbestände. 
Bei dieser Gelegenheit wird auch der Be-
freiungstatbestand	des	§	78a	Z	3	AVG	für	
Bundesverwaltungsabgaben bei Katastro-
phenfällen	in	den	§	1	Abs.	5	Z	2	übernom-
men, da  die bisherige Nachsichtsregelung 
des	§	4	der	Landesverwaltungsabgaben-
verordnung	2019	im	Gesetz	keine	ausrei-
chende Deckung findet. 

Gesetz vom 25. November 2021, mit 
dem das Kärntner Informations- und 
Statistikgesetz, das Kärntner Landes-
archivgesetz und das Kärntner  
Landesmuseumsgesetz geändert  
werden, LGBl. Nr. 112/2021  

Die Gesetzesänderung dient der Umset-
zung	 der	 Richtlinie	 (EU)	 2019/1024	 des	
Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	
vom	20.	Juni	2019	über	offene	Daten	und	
die Weiterverwendung von Informationen 
des öffentlichen Sektors, ABl. Nr. L 172 
vom	26.	6.	2019,	S	56,	welche	die	Richtli-
nie	2003/98/EG	(„PSI-Richtlinie“)	und	die	
Richtlinie	 2013/37/EU	 („PSI-Änderungs-
richtlinie“)	ablöste.
Im	Zuge	der	Neufassung	des	4.	Abschnit-
tes des Kärntner Informations- und Sta-
tistikgesetzes – K-ISG aufgrund der Um-
setzung	 der	 Richtlinie	 (EU)	 2019/1024	
wird dessen Anwendungsbereich auf For-
schungsdaten erweitert, wobei für die-
se Dokumente teilweise Sonderrege-
lungen bestehen. Ferner erfolgt eine 
Neuregelung der Anforderungen an ver-
fügbare	 Formate,	 Metadaten	 und	 dy-
namische Daten, wobei letztere grund-



  

sätzlich	unmittelbar	nach	ihrer	Erfassung	
mittels geeigneter Anwendungsprogram-
mierschnittstellen	 (API)	 zur	 Weiterver-
wendung zugänglich zu machen sind. 
Die Regelungen betreffend die Möglich-
keit	der	Einhebung	von	Entgelten	 für	die	
Weiterverwendung von Dokumenten öf-
fentlicher Stellen werden ebenfalls an die 
neuen unionsrechtlichen Vorgaben ange-
passt.	Die	Richtlinie	(EU)	2019/1024	sieht	
nämlich vor, dass die Weiterverwendung 
von Dokumenten hinkünftig grundsätz-
lich kostenfrei zu erfolgen hat, allerdings 
können	die	Mitgliedstaaten	die	Erstattung	
der durch die Reproduktion, Bereitstel-
lung und Verbreitung von Dokumenten 
sowie	 durch	 die	 Anonymisierung	 perso-
nenbezogener Daten und Maßnahmen 
zum Schutz vertraulicher Geschäftsin-
formationen	verursachten	„Grenzkosten“	
gestatten. Für Bibliotheken, Museen und 
Archive bestehen diesbezüglich weiterhin 
Sonderregelungen. Auch in Bezug auf die 
Bedingungen, an die die Weiterverwen-
dung von Dokumenten geknüpft werden, 
erfolgen entsprechende Anpassungen an 
die	Richtlinie	(EU)	2019/1024.	Ferner	wer-
den Sonderregelungen betreffend beson-
ders	 hochwertige	 durch	 die	 Europäische	
Kommission festzulegende Datensätze 
vorgesehen,	wobei	die	Europäische	Kom-
mission noch entsprechende Durchfüh-
rungsbestimmungen hierzu zu erlas-
sen	 hat.	 „Hochwertige	 Datensätze“	 sind	
grundsätzlich kostenlos, maschinenles-
bar, über eine Anwendungsprogrammier-
schnittstelle und als Massen-Download 
zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus 
wird die Möglichkeit des Abschlusses von 
sog.	 „Ausschließlichkeitsvereinbarungen“	
weiter eingeschränkt, sodass nunmehr 
auch besondere Veröffentlichungspflich-
ten bei rechtlichen oder praktischen Ver-
einbarungen, die zwar nicht ausdrückliche 
Rechte im Sinne von Ausschließlichkeits-
vereinbarungen gewähren, die aber den-
noch eine Weiterverwendung durch ande-
re als die an der Vereinbarung Beteiligten 
beschränken, bestehen. 
Im	Zuge	der	Neufassung	des	4.	Abschnit-
tes des K-ISG waren ferner auch ent-
sprechende Anpassungen, insbesondere 
Zitatanpassungen, im Kärntner Landesar-
chivgesetz und im Kärntner Landesmuse-
umsgesetz erforderlich.

Verordnung der Landesregierung 
vom 21. Dezember 2021, Zl. 01-
PW-5153/2-2021, mit der die ein-
zelnen Modellstellen innerhalb der 
Modellfunktionen festgelegt und ei-
ner Entlohnungsklasse des Entloh-

nungsschemas V zugeordnet werden 
(Modellstellen-Verordnung), LGBl. Nr. 
113/2021  

Verordnung der Landesregierung vom 
21. Dezember 2021, Zl. 01-PW-1/16-
2021, mit der die Kärntner Objektivie-
rungsverordnung geändert wird, LGBl. 
Nr. 114/2021 

Gesetz vom 16. Dezember 2021, mit 
dem das Kärntner Gemeindebediens-
tetengesetz, das Kärntner Gemein-
devertragsbedienstetengesetz, das 
Kärntner Gemeindemitarbeiterinnen-
gesetz und das Kärntner Stadtbeam-
tengesetz 1993 geändert werden,  
LGBl. Nr. 115/2021  

Das vorliegende Gesetz beinhaltet im We-
sentlichen	folgende	Eckpunkte:

 Neuerungen im Gehaltsrecht: 
•	 grundlegende	Reform	der	Gehaltsta-

belle im K-GMG:
 Die bisherigen Gehälter werden inso-

fern geändert, als die bisherige maxi-
male Leistungsprämie mit 7,5 Prozent 
in das Grundgehalt eingerechnet wird. 
Ebenso	 wird	 bereits	 eine	 Gehaltser-
höhung	von	1,45	Prozent	für	das	Jahr	
2022 berücksichtigt. Die Gehälter aller 
Gehaltsklassen werden um einen Pro-
zentsatz	zwischen	1,2	und	4,5	Prozent	
gegenüber den bisherigen Gehalts-
ansätzen angehoben. Ferner wer-
den neun zusätzliche Gehaltsstufen 
mit drei zusätzlichen Gehaltssprün-
gen vorgesehen.  Insgesamt soll die 
neue Gehaltstabelle die Situation am 
Arbeitsmarkt besser abbilden, indem 
die	 Gehälter	 qualifizierter	 Stellen	 (zB	
Techniker,	Amtsleiter),	deren	Nachbe-
setzung sich in der Vergangenheit zu-
nehmend als schwierig erwies, stärker 
angehoben werden.

•	 Einführung	 von	 Belohnungen	 und	
Geldaushilfen im K-GMG 

•	 lineare	Überstellung	bei	einem	Wech-
sel in höhere Gehaltsklassen

•	 einheitliche	Regelung	der	Kinderzula-
ge	 (und	Erhöhung	 im	Altrecht)	durch	
Bezugnahme auf einen Referenzbe-
zug

•	 automatische	 Valorisierung	 der	 Pfle-
gedienstzulage und der Dienstzulage 
für Kindergartenleiterinnen durch Be-
zugnahme auf einen Referenzbezug

•	 Einführung	 von	 Überstunden-	 und	
Kleiderpauschale für Standesbeamte 
im K-GMG analog zum Altrecht

 Verfahrensvereinfachung und Dere-
gulierung:

•	 Entfall	der	 jährlichen	Berechnung	der	
Leistungsprämie für jede  
Gemeindemitarbeiterin und der Aus-
schüttung über Prämientöpfe

•	 Lockerung	 des	 Kündigungsschutzes	
Lebensphasengerechtes Arbeiten und 
Work-Life-Balance

•	 Einführung	von	Sabbatical	und	Alters-
teilzeit, um dem verstärkten Augen-
merk auf Gesundheit und bewusste 
Regenerationsphasen sowie die Leis-
tungsfähigkeit und Leistungsfreude 
der älteren Generation Rechnung zu 
tragen

•	 Ermöglichung	der	Beschäftigung	von	
pensionierten Gemeindebediensteten 

•	 Bereitstellen	 digitaler	 Arbeitsmittel	
für die Telearbeit durch den Dienst-
geber, um der Digitalisierung der Ar-
beitswelt zu entsprechen

•	 Stärkung	 der	 Zeitsouveränität	 der	
Mitarbeiter	 durch	 Ermöglichung	 von	
Blockzeitbildung und Abweichen von 
der Fünftagewoche

•	 Erleichterte	 und	 attraktivere	 Ein-
stiegsbedingungen für junge Mitar-
beiter

•	 Verankerung	einer	zentralen	Lehrlings-
ausbildung im Gemeinde-Servicezent-
rum, um eine qualitativ hochwertige 
standardisierte Lehrlingsausbildung 
sicherzustellen

•	 Erleichterte	 Übernahme	 von	 Lehrlin-
gen in ein reguläres Dienstverhältnis 
zur	Gemeinde	durch	Änderung	der	Be-
stimmungen über Stellenplan und Ob-
jektivierung

•	 Anhebung	 der	 Bezüge	 der	 Lehrlinge	
und Ferialarbeiter 

•	 Anpassung	der	Ausbildungsvorschrif-
ten

•	 Erleichterter	Zugang	zum	Modullehr-
gang und zur Dienstprüfung im Rah-
men der Grundausbildung

•	 Einrichtung	 mehrerer	 Prüfungskom-
missionen, um den spezifischen Aus-
bildungserfordernissen in den einzel-
nen Berufsbereichen Rechnung zu 
tragen

•	 Forcierung	 des	 elektronischen	 Fern-
unterrichts

•	 Adaptierung	der	Ausbildungsinhalte

Gesetz vom 16. Dezember 2021, mit 
dem das Kärntner Landesumlage-Ge-
setz geändert wird, LGBl. Nr. 116/2021
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Gemeinde Seminarvorschau
LehRGänGe
Lehrgang: Krisen- und Katastrophenmanagement  Start: 02.05.2022
Management-Lehrgang für Amtsleiter*innen  Start: 03.05.2022

GRundAuSbILdunG
Grundausbildung für Gemeindebedienstete neu - basismodul  25.–27.04.2022

FühRunGSKRäFte
Online: Führungs-Circle „Leadership - Führen durch empowerment“ 01.04.2022
„Müssen tu ich gar nichts, wollen aber ganz viel“ Aus der eigenen Mitte heraus wirksam führen 04.–05.04.2022
Lösungsfokussiertes Konfliktmanagement  05.–06.04.2022
Führen mit humor  20.–21.04.2022
In Konflikten vermitteln: berufliche Alltagsmediation mit der gewaltfreien Kommunikation  26.–27.04.2022
Online: Führungs-Circle „die bedeutung psychologischer Sicherheit beim Führen“  02.05.2022
Soziale Kompetenz zur Stärkung Ihrer Führungspersönlichkeit  09.–10.05.2022
Führen – Fordern - Fördern: erfolgreiche Mitarbeiter*innenführung und -motivation  16.–17.05.2022
Online: Weniger ist mehr  18.05.2022
new Work – trends und herausforderungen der heutigen Arbeitswelt 19.05.2022
Online: Führungs-Circle „Werteorientiert Führen“ 25.05.2022
Authentic Leadership: ein echtes ICh führt ein erfolgreiches WIR  31.05.2022 + 24.06.2022

PeRSönLIChKeIt und KOMMunIKAtIOn
Grenzen setzen, Grenzen wahren. die etwas gelassenere Art sich durchzusetzen 04.–05.04.2022
Miteinander agil durch fordernde Zeiten 04.04.2022
hinfallen und Aufstehen 05.04.2022
Wer mobbt, verliert – Rechtliche Aspekte und praktische beispiele zu Gewalt und Mobbing  26.04.2022
erfolgsfaktor 50+  02.05.2022
Rhetorik  03.–04.05.2022
Sprechlust statt Sprechfrust  03.–04.05.2022
Mensch ärgere dich nicht!  16.–17.05.2022
Mediation und Konfliktmanagement - Sinnorientierte Methoden der Gesprächsführung  24.05.2022 

ReCht und VeRFAhRen
Verfahren und Zustellung digital - das Verwaltungsverfahren in elektronischer Form  21.04.2022
die umsetzung der dSGVO in den Gemeinden  22.04.2022
der/die Amtssachverständige  25.04.2022
die haftung des/r Sachverständigen  26.04.2022
durch Gemeinden einzuhebende Verwaltungsabgaben und Gebühren  29.04.2022
die Anwendung der Alpenkonvention auf kommunaler ebene - Allgemeiner teil I und II  23.–24.05.2022
erfolgreiche Gemeindeverwaltung – Aufgaben der Amtsleiter*innen  25.05.2022

X



  

bWL und ReChnunGSWeSen
bilanz lesen – Grundbegriffe und Aktiva   01.04.2022
bilanz lesen – Passiva und sonstige teilbereiche   08.04.2022
einführung in die doppik  06.04.2022 
Kalkulation und Organisation im Wirtschaftshof  05.05.2022 
Jahresabschlussanalyse – Jahresabschluss und die Vermögenslage  06.05.2022 
umsatzsteuer  11.05.2022 
Jahresabschlussanalyse - Analyse der Finanzlage  13.05.2022 
nationale versus internationale bilanzierungsstandards im überblick  20.05.2022  
einführung in Statistik, Visualisierung und big data  31.05.2022 

teChnIK und SICheRheIt
Organisation des bedienstetenschutzes in Gemeinden  20.05.2022

öFFentLIChKeItSARbeIt und büRGeRSeRVICe
Social Media in der Verwaltung   01.04.2022
Online: Gemeindekommunikation im 21. Jahrhundert   01.04.2022
texten für Social Media 04.04.2022
Medienarbeit in der öffentlichen Verwaltung  05.04.2022
das Gemeindeamt als dienstleister  02.–03.05.2022
öffentlichkeitsarbeit und PR - Vom geschriebenen Wort bis zum Programmatik-Video 11.05.2022

ARbeItSteChnIKen & büROMAnAGeMent
digitale Organisation – leicht gemacht! 07.04.2022
Online: das beste aus zwei Welten - Online und Präsenzphasen effektiv verknüpfen 22.04.2022
6 goldene Regeln für Ihren Onlineauftritt!  13.05. + 20.05.2022
erfolgreich im büro – von der Planung zur umsetzung 19.05.2022

e-GOVeRnMent
ZPR/ZSR – Auffrischung 19.04.2022
ZPR/ZSR – für nichtstandesbeamte - einfach und leicht erklärt! 05.05.2022
Adressen-GIP – Wahlen: die korrekte Adresse im Sinne weiterer Anwendungen 18.05.2022
e-Government – Rechtsinformationssystem (RIS)  25.05.2022

InFORMAtIOnSteChnOLOGIe
Workshop: dIGItALISIeRunG verstehen - worauf lassen wir uns ein? 06.05.2022
MS-excel 2016 – einführung  11.–12.05.2022
Website erstellen ohne Programmierkenntnisse 16.05.2022
Outlook – mit teamfunktionen 17.05.2022
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Seit 1. Jänner 2022 gibt es 
die Gleichbehandlungs-
stelle im Land Kärnten, 

wer kann sich an sie wenden?
Ebner: Die Gleichbehandlungs- 
bzw. Antidiskriminierungsstelle gibt 
es bereits seit 1994 bzw. 2004, 
jetzt wurde eine gemeinsame Stel-
le geschaffen. Das Kärntner Landes-
gleichbehandlungsgesetz schützt 
bei einer Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts, Behinderung,  
Alters, sexuellen Orientierung,  
Weltanschauung, Religion oder eth-
nischer Zugehörigkeit. An die 
Gleichbehandlungsstelle können 

sich alle Landes- und Gemeindebedienstete wen-
den, wenn sie sich diskriminiert fühlen. Für die 
Bediensteten aus dem Magistrat Villach, Klagen-
furt und der Kabeg wurden eigene Gleichbehand-
lungsstellen eingerichtet. 

Diskriminierung ist gerade jetzt in der 
Pandemie ein oft benutztes Wort,  
was versteht man darunter?

Ebner: Diskriminierung ist eine ungleiche oder 
eine schlechtere Behandlung, ohne dass es hier-
für eine sachliche Rechtfertigung gibt. Wir sind 
aber nicht nur in Fällen von Diskriminierung tätig, 
sondern auch bei sexueller Belästigung. Die meis-
ten Beschwerden aufgrund von Geschlecht oder 
Alter gibt es bei Stellenausschreibungen oder 
Besetzungen. Im letzten Jahr beschäftigte uns 
auch ein Fall in der Kabeg. Hier lag eine Diskrimi-
nierung eines Patienten aufgrund von Behinde-
rung vor. Aktuell waren wir mit rassistischem 
Lehrmaterial in einer Volksschullehrerin konfron-
tiert. Sie sehen, das Feld ist sehr umfangreich. 

Wann und warum sollte man sich  
an die Beratungsstelle wenden?

Ebner: Viele Personen kommen in die Beratung 
und wollen einfach nur einmal die diskriminie-
rende Erfahrung schildern. Allein das Ausspre-
chen zu können, hilft. Dann gilt es gemeinsam 
mit der betroffenen Person die nächsten Schrit-
te zu setzen. Wir zeigen Wege auf, die möglich 
sind. Das geht vom Gespräch mit der diskrimi-
nierenden Person bis hin zur Klage. Die Gleich-
behandlungsstelle kann im Namen des Opfers 
ein Verfahren einleiten und vor die Gleichbe-
handlungskommission bringen. Diese stellt in 
einem Gutachten fest, ob eine Diskriminierung 
stattgefunden hat oder nicht. Damit kann man 
bei den ordentlichen Gerichten Schadenersatz 
einfordern. Das Gericht ist aber nicht an das Gut-
achten gebunden. Im Gutachten hält die Kom-
mission auch fest, wie die Diskriminierung abge-
stellt werden kann und spricht Empfehlungen 
aus. Fest steht, dass das Kärntner Landesgleich-
behandlungsgesetz einen Opferschutz vorsieht. 
Das heißt, das Opfer darf, nur weil es die Diskri-
minierung gemeldet hat, keinen Nachteil erfahren.

Das bedeutet, dass Vorgesetzte eine hohe 
Verantwortung aufweisen.

Ebner: Die Vorgesetzten, sei es nun der/die 
Amtsleiter*in oder der/die Abteilungsleiter*in 
haben zum einen eine Fürsorgepflicht. Zum an-
deren verpflichtet sie das Kärntner Gleichbe-
handlungsgesetz, die Diskriminierung abzustel-
len. Wenn er oder sie es schuldhaft unterlässt, 
dann ist er oder sie gleichzusetzen mit dem/der 
Täter*in.

Was kann man als Gemeinde proaktiv 
machen, damit Diskriminierung  
verhindert wird?

Ebner: Gleichbehandlung sieht vor, dass alle 
Personen die gleichen Chancen haben sollen. 
Das kann für einen Menschen im Rollstuhl be-
deuten, dass er durch eine Rampe barrierefrei ins 
Gemeindeamt kommen kann. Das kann auch 
bedeuten, dass das Punktesystem bei den ge-
förderten Wohnungen transparent und diskrimi-
nierungsfrei auf der Gemeindehomepage veröf-
fentlicht wird. Denn ein barrierefreier Eingang ins 
Amtsgebäude erfreut auch den Familienvater, 
der mit dem Kinderwagen einen Antrag abge-
ben möchte und für Wohnungssuchende ist es 
leichter nachvollziehbar, wann und mit welchen 
Voraussetzungen eher die Möglichkeit auf eine 
Gemeindewohnung besteht. 
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Diskriminierung  
benennen, Betroffe-
ne unterstützen und 
Gleichbehandlung 
umsetzen
Die Leiterin der neuen Beratungsstelle 
für Landes- und Gemeindebedienstete, 
Susanne Ebner, im Gespräch

Mag. Susanne 
Ebner
Gleichbehand-
lungsstelle  
Land Kärnten
Völkermarkter 
Ring 31
9020 Klagenfurt 
am Wörthersee

Tel.: 050 536 33056
E-Mail: gleichbe-
handlung@ktn.gv.at
Web: gleichbehand-
lung/ktn.gv.at
Foto: Karin Wernig


